
n		 Mit einem neuen Gesetzespacket plant die ungarische Fidesz Regierung, dass alle in 
Ungarn ansässigen und registrierten Organisationen, die „Migration unterstützen“, zu-
künftig eine Arbeitserlaubnis vom Innenministerium beantragen müssen. Diese erhal-
ten fortan nur Organisationen, von denen keine Gefahr für die nationale Sicherheit 
Ungarns ausgeht.

n		 Die Regierung schafft eine Rechtsgrundlage, die sicherstellt, dass ausschließlich nur 
solche zivilgesellschaftlichen Organisationen lebensfähig bleiben, die inländische – 
also staatliche – Gelder erhalten.

n		 Insgesamt ist das derzeit realistischste Szenario, dass die Unterstützung von Asylbe-
werbern ab dem Frühjahr 2018 zu einem Staatsmonopol in Ungarn wird und die Re-
gierung nicht davor zurückschreckt, die Grundrechte der Verfassung einzuschränken. 
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Was ist im neuen Paket  
“STOP Soros” enthalten? 

Am 13. Februar 2018 legte der stellvertretende 
Ministerpräsident Ungarns, Zsolt Semjén, im 
Namen der Regierung ein Paket von Gesetz-
entwürfen vor. Es besteht aus drei verschiede-
nen Gesetzentwürfen, die von den Regierungs-
parteien auf den Namen “STOP Soros” getauft 
wurden1. Fidesz-Politiker Antal Rogán stellte die 
Gesetze im ungarischen Parlament, der Natio-
nalversammlung, vor. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass Rogán als Mitglied des Kabi-
netts von Orbán nicht für Strafverfolgungsange-
legenheiten, sondern für die Kommunikation der 
Regierung zuständig ist. 

Die Debatte über den Gesetzentwurf begann am 
20. Februar 2018; dennoch will die Regierung 
darüber erst nach den für den 8. April 2018 an-
gesetzten Parlamentswahlen abstimmen. Der-
zeit verfügt das Regierungsbündnis von Fidesz 
und der Christlich-Demokratischen Volkspartei 
(KDNP) (noch) nicht über die für die Verabschie-
dung erforderliche Zweidrittelmehrheit. 

Der erste Gesetzentwurf mit dem Titel „Zulas-
sung von Organisationen, die Migration unter-
stützen“ regelt, welche Organisationen in den 
Geltungsbereich des vorgeschlagenen Geset-
zes fallen. Demnach sind alle Organisationen 
oder Stiftungen betroffen, die Migration unter-
stützen indem sie „für Drittstaatsangehörige die 
Einreise in das oder den Aufenthalt im ungari-
schen Hoheitsgebiet über einen sicheren Dritt-
staat fördern, um ihnen internationalen Schutz 
zu gewähren“. Gleichzeitig vertritt die Regierung 
die Auffassung, dass Ungarn von „sicheren Dritt-
staaten“ darunter auch Serbien, umgeben ist. 

Dem Geltungsbereich des Gesetzes unterliegen 
alle Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die 
Asylsuchende und Flüchtlinge aktiv unterstüt-
zen (und nicht nur Immigranten, Wirtschafts-
migranten oder illegale Migranten). Der Begriff 
„Unterstützung für Migration“ ist hierbei weit 
gefasst und sieht vor, dass jegliche Interes-
sensvertretung im Bereich Migration – etwa die 
Erstellung von Informationsmaterialien, die Be-
obachtung der Außengrenze oder die finanziel-
le Unterstützung für Asylsuchende – zukünftig 
eine entsprechende staatliche Genehmigung 
(Lizenz) benötigt. 

Mit anderen Worten: Eine NGO, die Asylbewer-
ber_innen ohne eine vom Minister für Ausländer- 
und Einwanderungspolitik erteilte Genehmigung 
unterstützt, kann in Ungarn nicht tätig werden. 
Vor Erteilung einer solchen Genehmigung über-
prüft der Minister zudem die Einschätzung der 
Sicherheitsdienste ob ein nationales Sicher-
heitsrisiko besteht. Tätigkeiten in den Bereichen 
Wissenschaft, Information, Forschung, Bildung 
und vor allem humanitäre Hilfe dürfen jedoch 
nicht als negative Faktoren einbezogen werden. 
Wenn eine Organisation trotzdem ohne Geneh-
migung arbeiten sollte, droht eine Strafte und 
die Staatsanwaltschaft würde bei Gericht einen 
Antrag zum Verbot der betreffenden Organisati-
on einreichen.

Nach dem zweiten Gesetzentwurf des STOP 
Soros-Pakets müssen NGOs, die eine Geneh-
migung für die im ersten Gesetzentwurf be-
schriebenen Aktivitäten erhalten, 25 % aller vom 
Ausland erhaltenen Zuwendungen an den Staat 
abgeben („Immigration Funding Fee“). Obwohl 
sich der Name der Gebühr ausdrücklich auf 
„Einwanderung“ bezieht, richtet sich das Ge-
setz an alle Organisationen, die internationalen 
Schutz für Drittstaatsangehörige leisten. Alle 
Gelder, die die jeweilige Organisation nachweis-
lich für andere Aktivitäten als die Unterstützung 
von Asylsuchenden verwendet hat, sind von der 
Gebührenpflicht von 25 % befreit. Humanitäre 
Hilfe ist ebenfalls ausgenommen.

1. Im Paket sind die folgenden drei Gesetze enthalten: 1) Gesetzentwurf 
T/19776 über die Bewilligungen für Organisationen, die die Migration unter-
stützen; 2) Gesetzentwurf T/19774 über die Anordnung der Zuwanderungs-
beschränkung; und 3) Gesetzentwurf T/19775 über die Zuwanderungsfinan-
zierungsgebühr. 

Der Text der Gesetzentwürfe in ungarischer Sprache:
http://www.parlament.hu/irom40/19776/19776.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/19775/19775.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/19774/19774.pdf

Und auf Englisch, übersetzt durch das Helsinki-Komitee, eine der Orga-
nisationen, auf die der Gesetzesentwurf abzielt: 
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Stop-Soros-package-
Bills-T19776-T19774-T19775.pdf
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Der dritte Gesetzesentwurf regelt die Zuwan-
derungsbeschränkung und bezieht sich dabei 
nicht mehr „nur“ auf NGOs, sondern auch auf 
ungarische und ausländische Personen/natür-
liche Personen. Demnach kann jedem die Ein-
reise in ein Gebiet innerhalb einer 8 Kilometer 
Zone an der Außengrenze untersagt werden, der 
einem Drittstaatsangehörigen, der über einen 
sicheren Drittstaat einreist, hilft (auch wenn die 
Hilfeleistung in Form einer indirekten finanziel-
len Unterstützung erfolgt). Zusammengefasst: 
Jeder, der Asylsuchenden hilft, kann von der Ein-
reise in das grenznahe Gebiet ausgeschlossen 
werden. Personen aus Drittstaaten droht sogar 
ein Landesverweis.

Warum werden bestimmte NGOs von 
der Regierung so heftig angegriffen? 

Über das eigentliche Ziel des Gesetzes existie-
ren mehrere konkurrierende Interpretationen. 
Nach Ansicht des Premierministers Viktor Orbán 
und der Regierungsparteien ist Migration nichts 
anderes als ein Angriff auf die christlichen Wer-
te und gleichzeitig die größte potenzielle Bedro-
hung für die westliche Zivilisation. Langfristig, so 
die Argumentation, wird dies zur Auslöschung 
ungarischer Werte, Ausbreitung von Kriminali-
tät und Terrorismus und letztlich muslimischen 
Eroberung Ungarns führen. Die bisherige Migra-
tionspolitik der westlichen Länder halten sie für 
gescheitert. Demnach besteht die Lösung nicht 
darin, Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen, 
sondern sie von Europa fernzuhalten (und ih-
nen nur in ihren Heimatländern zu helfen). Die 
Regierung argumentiert, dass jegliche Versuche 
zur Unterstützung von Migration ein nationales 
Sicherheitsrisiko darstellen und entsprechend 
bekämpft werden müssen. Migrationspolitik 
oder -aktivitäten, die ihrer eigenen Politik entge-
genwirken, seien gefährlich und George Soros 
der Hauptfinanzierer dieser Gefahren.

Interpretationen außerhalb der Regierungsmei-
nung zeichnen ein anderes Bild. Im optimis-
tischsten Fall ist das STOP Soros-Paket eine rei-
ne Kommunikationstaktik. Demnach will Fidesz 
auf die Herausforderungen der in wenigen Wo-
chen anstehenden nationalen Parlamentswah-

len aufmerksam machen: „Wenn Fidesz eine 
Zweidrittelmehrheit erreicht, kann Ungarn vor 
Migranten geschützt werden“. 

Die Kommunikationskampagne der Regierung 
gegen Flüchtlinge und Migranten ist nicht neu; 
seit 2015 hat sie mehrere hundert Millionen Euro 
an Steuergeldern für Plakatkampagnen, Fern-
seh-, Rundfunk- und Zeitungswerbungen inves-
tiert, um die Ungarn davon zu überzeugen, dass 
Migration die größte Bedrohung für das Land 
sei und dass „Brüssel“, die Europäische Union, 
und George Soros „Millionen illegaler Migranten“ 
in ihrem Land und in Europa ansiedeln wollen. 
Diese ununterbrochene Kampagne, die nun seit 
drei Jahren läuft, hat zufriedenstellende Ergeb-
nisse erbracht: 70 % der Bevölkerung stimmen 
der Regierung in dieser Frage voll und ganz zu. 
Im Vergleich zu ihrem Tiefpunkt vor drei Jahren 
ist die Popularität der Regierungspartei gestie-
gen: 32 % der gesamten Wählerschaft und 51 % 
der bereits entschiedenen Wähler unterstützen 
Fidesz. Daher kann der Gesetzentwurf als ein 
machiavellistischer Versuch angesehen werden, 
die politische Agenda zu dominieren.

Im pessimistischsten Fall hingegen besteht 
das Ziel der Regierung Orbán nicht nur darin, 
ihre Popularität zu steigern und Kommunikati-
onserfolge zu sammeln, sondern entschieden 
gegen kritische NGOs vorzugehen. Mit anderen 
Worten: Sie sucht eine Rechtsgrundlage, die 
sicherstellt, dass NGOs nur mit der Genehmi-
gung durch einen Fidesz-Minister tätig werden 
können; und dass ausschließlich nur solche 
zivilgesellschaftlichen Organisationen lebensfä-
hig bleiben, die inländische – also staatliche – 
Gelder erhalten. Sollte dies tatsächlich das 
eigentliche Ziel des Gesetzentwurfs sein, kann 
die Regierung die Tätigkeiten eines immer 
größer werdenden Zirkels von zivilen Organisa-
tionen – unter Bezugnahme auf neue, ausge-
klügelte nationale Sicherheitsbedenken – be-
hindern oder ganz einstellen.
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Was wird aus dem Gesetz werden?  

Was ist also das STOP Soros-Paket? Eine radi-
kale Antwort auf die Migrationskrise? Eine ma-
chiavellistische Kommunikationskampagne? 
Ein weiterer Schritt zum Aufbau eines putinis-
tischen Systems durch Behinderung der Arbeit 
von NGOs? Ganz gleich welche der sich nicht 
gegenseitig ausschließenden Auslegungen 
oder Interpretationen gilt; es steht fest, dass 
das Schicksal des Gesetzes nicht nur von Fi-
desz, sondern vor allem von den ungarischen 
Wählern und in geringerem Maße auch von den 
internationalen Akteuren abhängt, welche die 
ungarische Regierung beeinflussen können. Der 
ungarische Premierminister wird nur für solche 
Projekte kämpfen, die ihm letztlich bei der Fes-
tigung seiner Macht helfen, seinen Wirtschafts-
interessen dienen oder seine politischen Gegner 
schwächen – und er wird nur dann kämpfen, 
wenn er sich sicher ist, dass er tatsächlich ge-
winnt. Orbáns Handeln wird von pragmatischen 
Überlegungen bestimmt. 

Wenn die Regierung mit dieser Kampagne in 
erster Linie Kommunikationspunkte sammeln 
will, aber letztendlich keine Zweidrittelmehr-
heit erreicht, wird sie die Gesetzesvorlagen 
am nächsten Tag nach den Wahlen unter dem 
Vorwand der fehlenden Mehrheit vergessen. 
Wenn jedoch die Gesetzesvorlagen aufgrund 
ihrer Substanz (und nicht aufgrund ihrer Kom-
munikationsfunktion) eingebracht wurden, 
dann könnte die Verabschiedung des Gesetzes 
eine der ersten Handlungen der neu wieder-
gewählten Regierung Orbán sein. Die einzigen 
Bestimmungen der Gesetzentwürfe, die einer 
Zweidrittelmehrheit unterliegen, sind diejenigen, 
die sich auf die nationalen Sicherheitsdienste 
beziehen. Dementsprechend könnte das neue 
Parlament eine leicht abgeänderte Version des 
Pakets nach den Wahlen im Frühjahr mit einfa-
cher Mehrheit verabschieden. Wenn Fidesz eine 
Zweidrittelmehrheit erhält, hat Orbán ein noch 
eindeutigeres Mandat, die Gesetzesvorlagen 
vom Parlament verabschieden zu lassen. 

Auf internationalen Druck hat die Regierung 
dennoch mehrfach Gesetzesvorlagen abge-
schwächt, die eigentlich einen Skandal hätten 
provozieren sollen. Orbán kommt öffentlich ge-
äußerte internationale Kritik sehr gelegen, weil 
sie ihm erlaubt, sich in der Rolle des ungarischen 
Retters und Beschützers zu sehen. Gleichzeitig 
gelingt es gelegentlich hinter den Kulissen, die 
Regierung von einigen ihrer umstrittenen Be-
strebungen durch die Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs oder internationale Kritiken abzu-
bringen, die die Gefahr tatsächlicher rechtlicher 
oder finanzieller Folgen bedeuten oder die hei-
mische Popularität von Fidesz gefährden.

Insgesamt ist das derzeit realistischste Szena-
rio, dass die Unterstützung von Asylbewerbern 
ab dem Frühjahr 2018 zu einem Staatsmonopol 
in Ungarn wird und die Regierung nicht davor 
zurückschreckt, die Grundrechte der Verfas-
sung einzuschränken, um ihr Monopol in die-
sem Bereich durchzusetzen.
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